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Steuerrecht

Dr. Jan Kreklau, RA

Die Poolvereinbarung im Lichte des
neuen Erbschaftsteuergesetzes
Durch das ErbStRG ist eine Regelung neu eingef�hrt worden, wonach die

Mindestbeteiligung in H�he von mehr als 25 %, die Voraussetzung f�r die

Beg�nstigung von Kapitalgesellschaftsanteilen ist, auch dadurch erf�llt

werden kann, dass dem Erblasser oder Schenker Anteile weiterer Gesell-

schafter zugerechnet werden, wenn zwischen dem Erblasser oder Schen-

ker und diesen weiteren Gesellschaftern eine Stimmbindungs- bzw. Pool-

vereinbarung besteht, die die Voraussetzungen von § 13b Abs. 1 Nr. 3

ErbStG erf�llt. Wann dies der Fall ist, soll nachfolgend untersucht werden.

I. Kapitalgesellschaftsanteile als beg�nstigtes
Verm�gen

Die Neuregelungen f�hren insbesondere bei mittelst�ndischen Fami-

lienunternehmen zu Problemen und Unklarheiten. F�r das Betriebsver-

m�gen ist nach der Neuregelung des ErbStG in §§ 13aff. ErbStG eine

Verschonung von der Erbschaftsteuer nach unterschiedlichen Konzep-

ten vorgesehen. Gem�ß §§ 13a Abs. 1, 13b Abs. 4 ErbStG bleiben 85 %

des Werts vom Betriebsverm�gen, land- und forstwirtschaftlichem Ver-

m�gen und Anteilen an Kapitalgesellschaften außer Ansatz (Verscho-

nungsabschlag). Unter bestimmten Voraussetzungen (Verschonungs-

option) kann dieser Verschonungsabschlag auf 100% gesteigert wer-

den.1 Fraglich ist in diesem Zusammenhang insbesondere, welches Ver-

m�gen unter das beg�nstigte Verm�gen i.S. v. § 13b ErbStG f�llt, insbe-

sondere, wann Kapitalgesellschaftsanteile von einer Beg�nstigung er-

fasst werden.

Gem�ß § 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG i. d.F. des ErbStRG werden Anteile an

Kapitalgesellschaften dem beg�nstigen Verm�gen, das der Verscho-

nung unterliegt, zugerechnet, wenn die Kapitalgesellschaft im Zeit-

punkt der Entstehung der Steuer Sitz oder Gesch�ftsleitung im Inland

oder in einem Mitgliedstaat der europ�ischen Union oder in einem

Staat des europ�ischen Wirtschaftsraums hat, und der Erblasser oder

Schenker am Nennkapital dieser Gesellschaft zu mehr als 25% unmit-

telbar beteiligt war (Mindestbeteiligung). Nach § 13b Abs. 1 Nr. 3 S. 2

ErbStG muss durch solche Vereinbarungen geregelt sein, dass die Ge-

sellschafter untereinander verpflichtetet sind, �ber die Anteile nur ein-

heitlich zu verf�gen oder ausschließlich auf andere der selben Verpflich-

tung unterliegende Anteilseigner zu �bertragen und das Stimmrecht

gegen�ber nicht gebundenen Gesellschaftern einheitlich auszu�ben.

Die Unbestimmtheit dieser Vorgaben l�sst verschiedene Auslegungsm�g-

lichkeiten und macht es aus Sicht der Betroffenen schwierig, eine den An-

forderungen an das ErbStG gen�gende Vereinbarung zu treffen. Insbe-

sondere ist fraglich, inwieweit bereits bestehende, in Familien-Kapitalge-

sellschaften �bliche Vereinbarungen diesen Anforderungen gen�gen.

II. Voraussetzungen des Gesetzes

Verf�gungsbeschr�nkung und Stimmbindung m�ssen nicht Inhalt ei-

ner gesonderten, zwischen verschiedenen Anteilseigner abzufassenden

Vereinbarung sein, vielmehr k�nnen sie sich, wie es bei Familienge-

sellschaften h�ufig und �blich ist, auch bereits aus dem Gesellschafts-

vertrag ergeben. Jedoch ist unter Gestaltungsgesichtspunkten zu �ber-

legen, welchen Inhalt Stimmbindungs- bzw. Poolvereinbarungen ha-

ben m�ssen, um den Anforderungen nach § 13b Abs. 1 Nr. 3 S. 2

ErbStG zu entsprechen. Hierbei sind zwei Bestandteile zu ber�cksich-

tigen, zum einen die einheitliche Stimmbindung (siehe Ziffer III.),

zum anderen die einheitliche Verf�gung (siehe Ziffer IV.). Diskutiert

wird in diesem Zusammenhang, wie die Ermittlungen der Beteili-

gungsh�he zur Erreichung der Mindestbeteiligung erfolgt. Hier muss

wohl – dem Zweck des Gesetzesentwurfs folgend – davon ausgegan-

gen werden, dass die Mindestbeteiligungsgrenze von 25% durch die

Poolvereinbarung erreicht werden muss und weitere Anteile eines in

der Poolvereinbarung gebundenen Gesellschafters dadurch infiziert

werden. Erreichen weder die in der Poolvereinbarung gebundenen

Anteile noch die �brigen Anteile eines Gesellschafters jeweils f�r sich

die Mindestbeteiligungsh�he von 25% nicht, d�rfte eine Beg�nsti-

gung ausscheiden.2 Die bisher zur Erbschaftsteuerreform erschienene

Literatur h�lt sich, soweit ersichtlich, zu diesem Thema noch zur�ck.3

III. Stimmbindung

Zur einheitlichen Stimmbindung liefert die Gesetzesbegr�ndung eini-

ge wenige Anhaltspunkte. Hiernach bedeutet eine einheitliche Stimm-

rechtsaus�bung, dass die Einflussnahme einzelner Anteilseigner zum

Zwecke einer einheitlichen Willenbildung zur�cktreten muss. Der Ge-

setzgeber schl�gt hier die M�glichkeit zur gemeinsamen Bestimmung

eines Sprechers oder eines Aufsichts- oder Leitungsgremiums vor.

Ferner kann nach Ansicht des Gesetzgebers eine einheitliche Stimm-

rechtsaus�bung auch dadurch erreicht werden, dass einzelne Anteils-

eigner auf ihr Stimmrecht verzichten oder die Anteile von vornherein

stimmrechtslos sind.4

Der Gesetzgeber d�rfte in diesem Zusammenhang die – nachfolgend

skizzierten – Regelungen, wie sie f�r Familiengesellschaften typisch

sind, vor Augen gehabt haben.5 Offen bleibt jedoch, inwieweit ein-

zelne, derzeit in Familiengesellschaften �bliche, Klauseln und Verein-

barungen diesen Anforderungen standhalten. Ferner ist fraglich, wel-

chen Umfang Vereinbarungen haben m�ssen, wenn diese spezifisch,

um die Voraussetzungen des Erbschaftsteuergesetzes zu erf�llen, ab-

geschlossen werden.
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1 Vgl. zur Verschonung Geck, ZEV 2008, 557 ff.; L�dicke/F�rwentsches, DB 2009, 12 ff.; Fischl/Roth, NJW
2009, 177, 181 f.; Crezelius, DStR 2007, 2277, 2279 ff.; Zipfel, BB 2007, 2651, 2655 ff.

2 Vgl. so im Ergebnis Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73, 77; anderer Ansicht Weber/Schwind, ZEV 2009, 16,
21 f.

3 Radeisen, Die Erbschaftsteuerreform 2008/2009, 2008, 142; Crezelius, DStR 2007, 2277, 2280; Geck, ZEV
2008, 557, 560; L�dicke/F�rwentsches, DB 2009, 12, 14; intensiver befassen sich Weber/Schwind, ZEV
2009, 16 ff.; Scholten/Korezkij, DStR 2009, 73 ff.

4 Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts, BT-Drs. 16/7918, 35.
5 So auch Hannes/Onderka, ZEV 2008, 16, 20; Schulz/Althof/Markl, BB 2008, 528, 532; einzelne Beispiele

finden sich bei Weber/Schwind, ZEV 2009, 16, 20.
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1. Stimmbindungsvereinbarungen als obligatorisch
wirkende Beschr�nkung der Stimmrechtsaus�bung

Mit Stimmbindungsvereinbarungen �bernehmen Gesellschafter die

Verpflichtung, ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung bzw. Gesell-

schafterversammlung in bestimmter Weise auszu�ben, es handelt sich

somit um eine obligatorisch wirkende Beschr�nkung der Stimm-

rechtsaus�bung.6 F�r Familienkapitalgesellschaften sind von beson-

derer Bedeutung die Stimmbindungsvertr�ge, mit deren Hilfe ein-

zelne Gesellschaftergruppen, insbesondere Familienst�mme, ihren

Einfluss in der Gesellschaft sichern. Entsprechende Regelungen finden

sich h�ufig bereits im Gesellschaftsvertrag der betreffenden Gesell-

schaft. Weit verbreitet sind ferner so genannte Konsortial- oder Pool-

vertr�ge, womit Gesellschafter mit gleichgerichteten Interessen ihren

Einfluss auf die Gesellschaft b�ndeln. Nach absolut herrschender

Meinung ist der Abschluss von Stimmbindungsvertr�gen gesell-

schaftsrechtlich grunds�tzlich zul�ssig.7 Die Auffassung, die eine

Stimmbindung gegen�ber Dritten, Nichtgesellschaftern, f�r unzul�s-

sig erachtet,8 ist vorliegend nicht von Relevanz, da die Stimmbindung

mit Nichtgesellschaftern gerade nicht zu einer Zurechnung von Ge-

sellschaftsanteilen f�hrt, die im Ergebnis zu einem Erreichen der

Mindestbeteiligung f�hren kann. Im �brigen ist dieser Fall auch vom

Gesetzeswortlaut nicht gedeckt.

2. Ad-hoc-Stimmbindung unzureichend
Grunds�tzlich ist zwischen der Ad-hoc-Stimmbindung und der Dau-

erstimmbindung zu unterscheiden.

– Ad-hoc-Stimmbindungen dienen der Verwirklichung eines konkre-

ten Zwecks f�r eine Abstimmung.9

– Die Dauerstimmbindung im Gegensatz dazu wirkt ver�ndernd auf

die Binnenstruktur der Gesellschaft ein.10

Der Gesetzeswortlaut des Erbschaftsteuergesetzes enth�lt hinsichtlich

des Umfangs der Stimmbindungsvereinbarungen zwar keine Vorgaben.

Jedoch fingiert er eine gewisse „Einheit“ zwischen den zusammenzu-

rechnenden Anteilen, sodass grunds�tzlich eine Ad-hoc-Stimmbin-

dung nicht ausreichend ist. Dies l�sst sich nicht zuletzt auch aus der

Historie des Gesetzgebungsverfahrens ableiten. Urspr�nglich sah der

Gesetzesentwurf die „Unwiderruflichkeit“ der Stimmbindungsverein-

barung als Voraussetzung f�r die Beg�nstigung von Stimmbindungs-

bzw. Poolvereinbarungen vor, was im Laufe des Gesetzgebungsverfah-

rens jedoch wieder gestrichen wurde.11

3. Harte oder weiche Stimmbindungsvereinbarung?
Unklar ist, ob § 13b ErbStG eine harte oder lediglich weiche Stimm-

bindungsvereinbarung voraussetzt.

– Von einer harten Stimmbindungsvereinbarung spricht man dann,

wenn es sich um eine mit Erf�llungszwang ausgestatte Prim�r-

pflicht handelt und dar�ber hinaus eine Schutzpflicht besteht, de-

ren Verletzung zum Schadensersatz verpflichten kann.12

– Liegen diese Voraussetzunge nicht vor, handelt es sich um weiche

Stimmbindungsvereinbarungen.13

Aus dem Gesetzeswortlaut l�sst sich keine Alternative konkret ableiten.

Nach Ansicht von H�bner14 soll grunds�tzlich eine weiche Stimmbin-

dungsvereinbarung mangels entgegenstehender Hinweise im Gesetz,

ausreichen. Dem d�rfte nicht zu folgen sein, da eine Stimmbindungs-

vereinbarung ohne Sanktionen an der praktischen Umsetzung zwei-

feln l�sst. Jedenfalls wird man eine konstante Nichtbefolgung durch

einen Beteiligten als eine konkludente Aufhebung verstehen m�s-

sen.15 Nicht zuletzt zum Schutz aller Beteiligten sollten, selbst wenn

man nach dem Gesetzeswortlaut der Ansicht von H�bner folgen

m�chte, harte Stimmbindungsvereinbarungen geschlossen werden.

Dies dient auch dem Schutz von anderen Beteiligten, da auch deren

erbschaftsteuerliches Schicksal von einer wirksamen Stimmbindungs-

vereinbarung abh�ngen kann, sollte es tats�chlich mangels Durchf�h-

rung zu einer konkludenten Aufhebung bzw. Nichtanerkennung

durch die Finanzbeh�rden kommen. Die so im Erbfall entstehenden

Probleme lassen sich im Vorfeld vermeiden, wenn ein Verstoß gegen

Stimmbindungsvereinbarungen mit Vertragsstrafen sanktioniert

wird,16 vorausgesetzt, dies wird auch entsprechend durchgef�hrt.

Dar�ber hinaus ist es selbst bei einem kleinen �berschaubaren Gesell-

schafterkreis sicherlich empfehlenswert, in Anlehnung an die Geset-

zesbegr�ndung, mit einem Sprecher zu arbeiten. Die Poolvereinba-

rung sollte in diesem Fall bereits vorsehen, dass an den Vorsitzenden

des Pools bzw. einem Sprecher eine Vollmacht erteilt wird, die Stim-

men im Rahmen der Gesellschafterversammlung entsprechend dem

Abstimmungsergebnis in der Poolversammlung auszu�ben.

4. Schranken und Kollisionen
Diskussionsw�rdig ist, inwieweit gesetzliche Schranken oder Pflich-

tenkollisionen bei einzelnen Gesellschaftern den Abschluss einer

Stimmbindungsvereinbarung bzw. deren Anerkennung beeinflussen.

Grunds�tzlich muss man wohl davon ausgehen, dass die vom Gesetz-

geber geschaffene M�glichkeit, mittels des Abschlusses von Stimm-

bindungsvereinbarungen eine Verschonung im Rahmen der Erb-

schaftsteuer zu erhalten, nicht dadurch unm�glich gemacht werden

kann, dass gesetzliche Vorschriften bestehen, die solche Stimmbin-

dungsvereinbarungen einschr�nken.17 Vielmehr, geht man wieder

vom Hintergrund der Regelung aus, den der Gesetzgeber vor Augen

hatte, muss zum einen ber�cksichtigt werden, inwieweit es sich f�r

Familien-Kapitalgesellschaften typische Regelungen handelt und zum

anderen, welche Wirkung von den gesetzlichen oder vertraglichen

Schranken ausgeht.

a) Satzungsm�ßiges Verbot des Ausschlusses von
Stimmbindungsvereibarungen

Besteht beispielsweise ein satzungsm�ßiges Verbot des Abschlusses

von Stimmbindungsvereinbarungen, gestattet es der Gesellschaftsver-

trag damit den Gesellschaftern nicht, in den Genuss einer Erbschaft-

steuerbeg�nstigung zu kommen. Diese H�rde kann nur durch eine

�nderung des Gesellschaftsvertrages �berwunden werden.
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6 Schr�er, in: M�nchener Kommentar AktG, 2. Aufl. 2004, § 136, Rn. 56; Hachburg/H�ffer, GmbHG, 8. Aufl.
1997, § 47, Rn. 56; Scholz/Schmidt, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 47, Rn. 35; Semler, in: M�nchener Handbuch
des Gesellschaftsrechts, Band 4, 3. Aufl. 2007, § 38, Rn. 41.

7 BGH, 20.3.1995 – II ZR 205/94, NJW 1995, 1739, 1741, BB 1995, 1200, m. w. N.; H�ffer, AktG, 8. Aufl.
2008, § 133, Rn. 27; Schr�er, in: M�nchener Kommentar AktG, 2. Aufl. 2004, § 136, Rn. 61; Semler, in:
M�nchner Handbuch des Gesellschaftssrechts, Band 4, 3. Aufl. 2007, § 38, Rn. 42; Wolff, in: M�nchener
Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 3, 2. Aufl. 2003, § 38, Rn. 84 ff.; Z�llner, in: Baumbach/Hueck,
GmbHG, 16. Aufl. 2007, § 47, Rn. 77; einschr�nkend f�r die GmbH Hachenburg/H�ffer, GmbHG, 8. Aufl.
1997, § 47, Rn. 73 ff.

8 Hachenburg/H�ffer, GmbHG, 8. Aufl. 1997, § 47, Rn. 73 ff.
9 Schr�er, in: M�nchener Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 2004, § 136, Rn. 59; Scholz/Schmidt, GmbHG,

10. Aufl. 2007, § 47, Rn. 39.
10 Scholz/Schmidt, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 47, Rn. 39.
11 Referentenentwurf zum Gesetz der Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts vom 20.11.2007.
12 Scholz/Schmidt, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 47, Rn. 37.
13 N�her zu unterschiedlichen Abstufungen Scholz/Schmidt, GmbHG, 10. Aufl. 2007 § 47, Rn. 37.
14 H�bner, Erbschaftsteuerreform 2009,2009, 424.
15 So im Ergebnis auch H�bner, Erbschaftsteuerreform 2009, 2009, 426 f., allerdings in einem anderen Zu-

sammenhang.
16 Vgl. hierzu auch das Muster von H�lters, in: M�nchner Vertragshandbuch, Band 1, 6. Aufl. 2005, V. 117.
17 Wohl anderer Ansicht H�bner, Erbschaftsteuerreform 2009, 2009, 424 ff., der ein Hindernis f�r den Ab-

schluss von Stimmbindungsvereinbarungen auf Grund der gesetzlichen Schranken sieht.
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b) Nichtigkeitsgr�nde
Liegen Nichtigkeitsgr�nde (z.B. § 136 Abs. 2 AktG, § 138 Abs. 1

BGB18) f�r Stimmbindungsvereinbarungen vor, wirkt sich dies auto-

matisch auch hinsichtlich der Erbschafsteuer aus. Stimmrechtsverein-

barungen, die bereits aus diesem Grund nichtig sind, k�nnen auch

nicht die Voraussetzungen des Erbschaftsteuergesetzes erf�llen. Von

§ 13b Abs. 1 Nr. 3 S. 2 ErbStG k�nnen nur die Vereinbarungen erfasst

sein, die auch als solche wirksam sind.

c) Schranke im Einzelfall oder als Dauerzustand?
Bestehen lediglich allgemeine, gesellschaftsrechtliche oder �ffentlich-

rechtliche Schranken, muss abgewogen werden, ob die jeweilige

Schranke nur im Einzelfall wirkt oder ob durch die Schranke ein Dauer-

zustand erreicht wird, der eine Stimmbindung faktisch unm�glich

macht. Beispielsweise k�nnen sich bestehende Schranken auch dadurch

erledigen, dass einzelne Gesellschafter aus der Gesch�ftsleitung aus-

scheiden und die aus diesem Grund bestehenden Schranken (z.B. § 47

Abs. 4 GmbHG, § 136 Abs. 1 AktG) entfallen. Eine nur zeitweise auf

Grund solcher Schranken bestehende Hinderung, darf nicht insgesamt

zur Unwirksamkeit und Nichtanerkennung einer Stimmrechtsverein-

barung nach dem Erbschaftsteuergesetz f�hren.

5. Uneinheitliche Stimmabgabe
Grunds�tzlich besteht f�r einen Gesellschafter die M�glichkeit, nur

einen Teil seiner Anteile einer Stimmbindung zu unterwerfen, um die

Mindestbeteiligung zu erreichen. Dies kann im Ergebnis aber zu einer

uneinheitlichen Stimmabgabe f�hren. Im Aktienrecht ist grunds�tz-

lich nach herrschender Meinung eine uneinheitliche Stimmabgabe

aus mehreren Aktien zugelassen.19 F�r die GmbH wird nach herr-

schender Meinung eine uneinheitliche Stimmausgabe aus mehreren

Gesch�ftsanteilen f�r zul�ssig erachtet, nicht hingegen die Aufspal-

tung der Stimmrechte aus einem Gesch�ftsanteil.20 Die Frage wird in

diesem Zusammenhang sein, ob die Neuregelungen, die durch das

MoMiG in § 5 GmbHG Einfluss gefunden haben und nunmehr auch

eine Vorratsbildung von Gesch�ftsanteilen bei der GmbH zulassen,21

hier zus�tzlich Gestaltungsspielraum schaffen. Insoweit sollte diese

Entwicklung im Auge behalten werden.

IV. Verf�gungsbeschr�nkungen

Weitaus schwieriger ist die Frage zu beantworten, was unter der Verf�-

gungsbeschr�nkung22 i.S. v. § 13b Abs. 1 Nr. 3 S. 2 ErbStG zu verstehen

ist. Grunds�tzlich sind vom Gesetzgeber zwei Alternativen vorgesehen:

– Entweder verpflichten sich die Gesellschafter untereinander, �ber

die Anteile nur einheitlich zu verf�gen oder

– die Gesellschafter verpflichten sich untereinander, die Anteile aus-

schließlich auf andere, derselben Verpflichtung unterliegende An-

teilseigner zu �bertragen.

Im Ergebnis ist Hannes/Onderka23 zuzustimmen. Es muss sich bei der

Verf�gungsbeschr�nkung – und dies gilt sowohl f�r Alternative 1 als

auch Alternative 2 von § 13b Abs. 1 Nr. 3 S. 2 ErbStG – um eine sol-

che Vereinbarung handeln, die tats�chlich zu einer relevanten Be-

schr�nkung der �bertragung der Anteile f�hrt und einen fremden

Dritten von einem Engagement unter diesen Bedingungen typischer-

weise abhalten w�rde.24

Nach der Gesetzesbegr�ndung war Hintergrund der Regelung, dass in

Familien-Kapitalgesellschaften die Anteile �ber mehrere Generatio-

nen hinweg weitergegeben wurden und diese Anteile dann h�ufig bei

einzelnen Familiengesellschaften nicht mehr die Mindestbeteiligungs-

quote erreichen. Eingefangen werden sollen von dieser Klausel die in

Familien-Kapitalgesellschaften von den Unternehmensgr�ndern oder

deren Nachfolger h�ufig bereits in der Satzung verankerten Ver�uße-

rungsbeschr�nkungen, wobei auch der Gesetzgeber bereits davon aus-

geht, dass in diesen Familien-Kapitalgesellschaften oft bereits daf�r

gesorgt wurde, dass die Anteile nicht beliebig ver�ußert werden k�n-

nen und der bestimmende Einfluss der Familie erhalten bleibt. Der

Gesetzgeber grenzt in seiner Begr�ndung diese Anteile von Publi-

kumsgesellschaften ab.25 Unklar bleibt aber, was tats�chlich unter den

Verf�gungsbeschr�nkungen zu verstehen ist.26 Insbesondere wird so-

gar die Auffassung vertreten, dass nicht einmal Vinkulierungsklauseln

f�r die Erf�llung der Voraussetzungen einer Verf�gungsbeschr�nkung

nach § 13b ErbStG erforderlich seien.27

1. Einvernehmliche Verf�gung
�berlegt wird in diesem Zusammenhang eine Interpretation des Be-

griffs als einvernehmliche Verf�gung. Dies h�tte zur Folge, dass die

von den betroffenen Gesellschaftern gehaltenen Gesch�ftsanteile stets

an denselben Erwerber und m�glicherweise in vollem oder auch nur

in quotenentsprechendem Umfang �bertragbar w�ren.28 Andererseits

kommt aber auch in Betracht, in Zusammenhang mit der Gesetzesbe-

gr�ndung die Verf�gungsbeschr�nkung in diesem Fall dahingehend

zu interpretieren, dass �bliche Vereinbarungen, wie sie sich in Gesell-

schaftsvertr�gen von Familien-Kapitalgesellschaften sehr h�ufig fin-

den, den Gesetzesanforderungen gen�gen. Hierbei handelt es sich um

Vereinbarungen, wonach betreffende Gesellschafter nur nach einheit-

lichen Grunds�tzen �ber ihre Anteile verf�gen d�rfen. In diesem Zu-

sammenhang ist Hannes/Onderka zuzustimmen, dass hierzu ausrei-

chend sein muss, dass, wie in Gesellschaftsvertr�gen von Familienge-

sellschaften verbreitet, Gesellschaftsanteile nur auf bestimmte Perso-

nen �bertragen werden d�rfen. Bei diesen Personen handelt es sich in

der Regel um Abk�mmlinge eines Unternehmensgr�nders bzw. un-

terschiedlicher Familienst�mme in einem betreffenden Unterneh-

men.29 Eine quotenentsprechende �bertragung an den selben Erwer-

ber w�rde die Nachfolgeplanung zus�tzlich erschweren und ist im

Hinblick auf den Zweck der Neuregelung sicher nicht sachgerecht.30

2. Beschr�nkung auf stimmrechtsgebundene
Anteilseigner

Nach Alternative 2 von § 13b Abs. 1 Nr. 3 S. 2 ErbStG kommt auch

eine Verf�gungsbeschr�nkung dahingehend in Betracht, dass eine

�bertragung nur auf andere derselben Verpflichtung unterliegende

Anteilseigner m�glich ist. Hannes/Onderka gehen in diesem Zusam-

menhang bei w�rtlicher Interpretation davon aus, dass demzufolge
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18 Vgl. Scholz/Schmidt, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 47, Rn. 44.
19 H�ffer, AktG, 8. Aufl. 2008, § 133, Rn. 21; Semler, in: M�nchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band

4, 3. Aufl. 2007, § 39, Rn. 19.
20 BGH, 17.9.1964 – II ZR 136/62, BB 1964, 1272; Roth/Altmeppen/Roth, GmbHG, 5. Aufl. 2005, § 47, Rn. 29;

Scholz/Schmidt, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 47, Rn. 64 ff.
21 Wicke, GmbHG, 1. Aufl. 2008, § 5, Rn. 6.
22 Vgl. zur Auslegung des Begriffs „Verf�gung“ Weber/Schwind, ZEV 2009, 16, 18.
23 Hannes/Onderka, ZEV 2008, 16, 20.
24 Hannes/Onderka, ZEV 2008, 16, 20, allerdings nur f�r die 1. Alternative.
25 Regierungsentwurf zum Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsgesetz.
26 Schulz/Althof/Markl, BB 2008, 528, 531; Hannes/Onderka, ZEV 2008, 16, 20; Weber/Schwind, ZEV 2009,

16,18.
27 H�bner, Erbschaftsteuerreform 2009, 2009, 424.
28 Hannes/Onderka, ZEV 2008, 16, 20.
29 Hannes/Onderka, ZEV 2008, 16, 20; Weber/Schwind, ZEV 2009, 16, 18.
30 So im Ergebnis auch Weber/Schwind, ZEV 2009, 16, 18.
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die �bertragung auf neue Anteilseigner im Wege einer Erbfolge dann

gerade ausscheide. Dies sei, nach deren zutreffender Ansicht, mit dem

Zweck der neuen Regelung nicht vereinbar, da die �bergabe auf die

n�chste Generation, somit in der Regel auf Personen, die noch nicht

Anteilseigner sind, erleichtert werden soll.31 Gerade die M�glichkeit

einer freien Verf�gung der Gesch�ftsanteile soll durch die Verf�gungs-

beschr�nkungen beschr�nkt werden. Hier ist erneut auf bei Familien-

Kapitalgesellschaften h�ufig anzutreffende Regelungen abzustellen.

Neu eintretende Gesellschafter sind diesbez�glich h�ufig bereits aus

dem Gesellschaftsvertrag den Ver�ußerungsbeschr�nkungen unter-

worfen, denen auch der �bertragende Gesellschafter unterliegt bzw.,

finden sich bei Familien-Kapitalgesellschaften bereits solche Regelun-

gen außerhalb des Gesellschaftsvertrags, enthalten diese regelm�ßig

eine entsprechende Verpflichtung.

3. Auswirkung eines Verstoßes gegen ein
Verf�gungsverbot auf Erbschaftsteuer

Nicht zugestimmt werden kann allerdings H�bner,32 dass in enger

Anlehnung an den Gesetzeswortlaut ein Verstoß gegen ein Verf�-

gungsbefugnisverbot sich nicht auf die Erbschaftsteuer auswirkt.

§ 13a Abs. 5 Nr. 5 ErbStG sieht vor, dass w�hrend der so genannten

Behaltensfristen der Verschonungsabschlag bzw. der Abzugsbetrag an-

teilig entfallen, wenn die Verf�gungsbeschr�nkung oder die Stimm-

rechtsb�ndelung aufgehoben wird. Nach H�bner soll eine Verf�gung

�ber die Anteile, trotz bestehender Verf�gungsbeschr�nkung, die

nicht mit einer Aufhebung der Vereinbarung einhergeht, zul�ssig sein

und insbesondere keine nachteilige Folge mit Blick auf § 13a Abs. 5

Nr. 5 ErbStG ausl�sen. Allerdings wird auch hier zu ber�cksichtigen

sein, dass eine Verf�gung trotz bestehendem Verf�gungsverbot sicher-

lich konkludent als Aufhebung der Verf�gungsvereinbarung zu inter-

pretieren sein kann. Ferner kann diese Verf�gung im Ergebnis auch

nachteilige Folgen f�r andere Beteiligte der Stimmbindungsvereinba-

rung haben, n�mlich insoweit, als auch f�r diese die Verf�gungsbe-

schr�nkung nicht anerkannt wird bzw. durch die Verf�gung f�r diese

die Mindestbeteiligungsh�he nicht mehr erreicht ist. Insoweit gilt

auch hier, selbst wenn der Ansicht von H�bner beigepflichtet w�rde,

dass unter Beratungsgesichtspunkten auch Verst�ße gegen Verf�-

gungsbeschr�nkungen mit Vertragsstrafen zu regeln sind, um nicht

die tats�chliche Geltung der Verf�gungsbeschr�nkung in Frage zu

stellen. Ferner d�rfte auch ein Verstoß gegen eine Verf�gungsbe-

schr�nkung von den zust�ndigen Finanzbeh�rden als konkludente

Aufhebung und damit steuerausl�send i. S. v. § 13a ErbStG gesehen

werden.

V. Fazit

Auf der derzeitigen Basis, die mit dem neuen Gesetz und der dazuge-

h�rigen Gesetzesgr�ndung zur Verf�gung gestellt wird, ist es schwie-

rig, entsprechende Gestaltungshinweise zu geben. Aus diesem Grund

kann derzeit nur empfohlen werden, sich im Rahmen von gesondert

angefertigten Vereinbarungen, die dem Zweck des ErbStG entspre-

chen sollen, auf den Wortlaut des Gesetzes zu berufen. Im �brigen

sollten die weiteren Entwicklungen, insbesondere m�gliche Hinweise

der Finanzverwaltung im Auge behalten werden, um kurzfristig ent-

sprechende Vereinbarungen, die in diesem Zusammenhang bereits

jetzt abgeschlossen werden, anzupassen. Alles in allem ist die derzeiti-

ge Situation f�r die Familienunternehmer, die sich eingehend mit ih-

rer Nachfolge besch�ftigen, nicht sehr gl�cklich.
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Grenz�berschreitende Sonderverg�tungen und
Sonderbetriebsausgaben im Spannungsfeld des
Abkommensrechts

Grenz�berschreitenden Sonderverg�tungen stellen nach Auffassung

der deutschen Finanzverwaltung abkommensrechtlich Unternehmens-

gewinne dar. Diese abkommensrechtliche Einordnung soll durch eine

DBA-Anwendungsnorm1 abgesichert werden. Die Auffassung der Fi-

nanzverwaltung steht im diametralen Widerspruch zur aktuellen Recht-

sprechung des BFH. Der folgende Artikel erl�utert, dass bei abkommens-

autonomer Auslegung des OECD-MA eine systematisch stimmige Vertei-

lung des Besteuerungsrechtes f�r Sonderverg�tungen erreicht wird.

Daneben werden die Kriterien f�r die abkommensrechtliche Zuordnung

von Sonderbetriebsausgaben untersucht.

31 Hannes/Onderka, ZEV 2008, 16, 20.
32 H�bner, Erbschaftsteuerreform 2009, 2009, 423.

1 Im Rahmen des JStG 2009 (BGBl. I 2008, 2794) wurde § 50d Abs. 10 (neu) EStG eingef�hrt. Mit dieser
DBA-Anwendungsnorm soll sichergestellt werden, dass Sonderverg�tungen f�r Zwecke der
Abkommensanwendung als Unternehmensgewinne gelten.




